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(54) ELEKTRISCHE LEITUNG

(57) Es wird eine elektrische Leitung zum Anschluß
ortsveränderlicher elektrischer Verbraucher an eine
Speisequelle angegeben, welche eine von einem Mantel
aus Isoliermaterial umgebene Leitungsseele aufweist, in
der zumindest sowohl der Stromversorgung als auch der
Datenübertragung dienende, aus isolierten elektrischen
Leitern bestehende Adern angeordnet sind. Die Leitung
weist zusätzlich mindestens einen an eine elektrische
Stromquelle angeschlossenen, isolierten elektrischen
Leiter auf, der mit einem den elektrischen Widerstand
desselben überwachenden Meßgerät elektrisch leitend
verbunden ist, an das ein Signal- bzw. Anzeigegerät an-
geschlossen ist. Der zusätzliche Leiter kann in der Lei-
tungsseele integriert oder so angeordnet sein, dass er
auf der ganzen Länge der Leitung fest mit derselben ver-
bunden ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine elektrische
Leitung zum Anschluß ortsveränderlicher elektrischer
Verbraucher an eine Speisequelle, welche eine von ei-
nem Mantel aus Isoliermaterial umgebene Leitungsseele
aufweist, in der zumindest sowohl der Stromversorgung
als auch der Datenübertragung dienende, aus isolierten
elektrischen Leitern bestehende Adern angeordnet sind
(EP 2 172 946 B1).
[0002] Derartige Leitungen werden beispielsweise in
Schleppketten und zum Verbinden von ortsveränderli-
chen Geräten, insbesondere von Robotern, mit einer
Spannungs- bzw. Signalquelle eingesetzt. Die Leitungen
müssen mechanisch belastbar sein, mit einer auf lange
Zeit gleichbleibenden Biegewechselfestigkeit. Wesent-
lich für die Lebensdauer der Leitungen ist die Anzahl von
Bewegungszyklen bzw. Biegezyklen, die sie ohne Be-
schädigung ihrer Leiter aushalten muß. In bekannter
Technik wird beispielsweise die Anzahl der Bewegungs-
zyklen mit einem geeigneten Gerät gezählt. Die Leitung
kann spätestens nach Erreichen einer vorgegebenen
Anzahl von Bewegungszyklen ausgetauscht werden.
Dabei kann möglicherweise eine noch brauchbare Lei-
tung zu früh ausgetauscht werden. Sie muß aber dann
auf jeden Fall durch eine neue Leitung ersetzt werden,
wenn aufgrund eines Defekts der Leitung, beispielweise
eines Leiterbruchs, eine an dieselbe angeschlossene
Anlage zum Stehen kommt.
[0003] Aus der eingangs erwähnten EP 2 172 946 B1
ist eine elektrische Leitung zum Anschluß ortsveränder-
licher elektrischer Verbraucher an eine Speisequelle be-
kannt, welche eine von einem Mantel aus Isoliermaterial
umgebene Leitungsseele aufweist, in welcher der Strom-
versorgung und der Datenübertragung dienende, aus
isolierten elektrischen Leitern bestehende Adern ange-
ordnet sind. Die Schrift beschreibt im Wesentlichen den
Aufbau der Leitungsseele und einen dieselbe umgeben-
den elektrischen Schirm, der aus zwei unterschiedlich
aufgebauten Lagen besteht. Angaben zur Lebensdauer
der Leitung bzw. zur Funktionsfähigkeit derselben sind
in der Schrift nicht enthalten.
[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die
eingangs geschilderte Leitung so zu gestalten, dass eine
wirksame Aussage zur Funktionsfähigkeit derselben er-
halten wird.
[0005] Diese Aufgabe wird gemäß der Erfindung da-
durch gelöst, dass die Leitung zusätzlich mindestens ei-
nen an eine elektrische Stromquelle angeschlossenen,
isolierten elektrischen Leiter aufweist, der mit einem den
elektrischen Widerstand desselben überwachenden
Meßgerät elektrisch leitend verbunden ist, an das ein Si-
gnal- bzw. Anzeigegerät angeschlossen ist.
[0006] Diese Leitung weist mit dem zusätzlichen iso-
lierten Leiter einen Sensor auf, der als Überwachungs-
element für die Funktionsfähigkeit der Leitung dient. Der
Leiter ist unabhängig von den Adern der Leitung an eine
Stromquelle angeschlossen und mit einem Signal- bzw.

Anzeigegerät verbunden. Sein elektrischer Widerstand
wird während des Betriebes der Leitung dauernd gemes-
sen. Eine wesentliche Änderung des Widerstandswerts,
wie sie beispielsweise und insbesondere durch einen
Bruch des Leiters gegeben ist, wird von dem Signal- bzw.
Anzeigegerät erfaßt. Das führt zu einem akustischen
und/oder optischen Signal bzw. zu einer Fehleranzeige.
Da der zusätzliche Leiter alle Bewegungen der Leitung
mitmacht, insbesondere deren Biegebewegungen, kann
beim Auslösen des Signals bzw. bei Erfassung der An-
zeige angenommen werden, dass die Leitung ausge-
wechselt werden muß, weil möglicherweise in absehba-
rer Zeit zumindest einer der Leiter der Adern der Leitung
bricht. Die Sicherheit beim Betrieb der Leitung gegenü-
ber einem Ausfall derselben ist durch den zusätzlichen
Leiter also wesentlich erhöht. Dabei kann angenommen
werden, dass die Leitung insgesamt funktionsfähig ist,
solange der elektrische Widerstand des zusätzlichen Lei-
ters sich nicht wesentlich ändert.
[0007] Der zusätzliche Leiter muß auf jeden Fall so mit
der Leitung auf deren ganzer Länge verbunden sein,
dass er alle Bewegungen derselben mitmacht. Er könnte
in diesem Sinne außerhalb derselben liegen und auf de-
ren ganzer Länge an derselben befestigt sein. In bevor-
zugter Ausführungsform ist der zusätzliche Leiter in der
Leitungsseele integriert, so dass er von deren Mantel mit
umschlossen ist.
[0008] Mit Vorteil besteht der zusätzliche Leiter aus
dem gleichen Material wie die Leiter der Adern der Lei-
tung, insbesondere aus Kupfer.
[0009] Der elektrisch leitende Querschnitt des zusätz-
lichen Leiters wird mit Vorteil entsprechend dem elek-
trisch leitenden Querschnitt des Leiters der Ader der Lei-
tung bemessen, welcher im Verhältnis zu den anderen
Adern der Leitung am kleinsten ist. Zur weiteren Erhö-
hung der Sicherheit über eine Aussage zur Funktionsfä-
higkeit der Leitung könnte ein zweiter zusätzlicher Leiter
eingesetzt werden, dessen elektrisch leitender Quer-
schnitt etwas größer oder kleiner als der des ersten zu-
sätzlichen Leiters ist.
[0010] Ein Ausführungsbeispiel des Erfindungsgegen-
standes ist in den Zeichnungen dargestellt.
[0011] Es zeigen:

Fig. 1 in schematischer Darstellung eine Anlage mit
einer Leitung nach der Erfindung.
Fig. 2 einen Querschnitt der Leitung nach Fig. 1 in
vergrößerter Darstellung.

[0012] Mit 1 ist eine Station bezeichnet, in welcher eine
elektrische Spannungsquelle zur Stromversorgung einer
an dieselbe angeschlossenen Leitung 2 und eine Daten-
quelle für die Übertragung von Daten über die Leitung 2
angeordnet sind. Spannungsquelle und Datenquelle sind
grundsätzlich bekannt. Sie sind daher der Übersichtlich-
keit halber nicht mit eingezeichnet.
[0013] Am fernen Ende ist an die Leitung 2 ein orts-
veränderlicher elektrischer Verbraucher 3 angeschlos-
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sen, beispielweise ein Roboter. Er kann in unterschied-
lichen Richtungen bewegt werden. Das ist durch den
Doppelpfeil 4 angedeutet. Die Leitung 2 kann auch als
Leitung in einer Schleppkette eingesetzt werden, in wel-
cher beispielsweise ein Hebegerät hin- und herbewegt
wird. In allen möglichen Einsatzfällen wird die Leitung 2
ständig hin- und herbewegt und dabei gebogen und wie-
der geradlinig ausgerichtet und wieder gebogen.
[0014] In der Station 1 ist auch ein Signal- bzw. Anzei-
gegerät 5 angeordnet, das ebenfalls mit der Leitung 2
verbunden ist.
[0015] Die Leitung 2 hat in dem in Fig. 2 dargestellten
Ausführungsbeispiel zwei der Stromversorgung dienen-
de Adern 6 und 7 sowie zwei der Datenübertragung die-
nende Adern 8 und 9. Zu der Leitung 2 gehören auch
eine Steuerader 10 und ein zusätzlicher isolierter Leiter
11. Die Adern 6 bis 10 bestehen jeweils aus einem elek-
trischen Leiter, der von einer Isolierung umgeben ist. Sie
bilden zusammen mit dem isolierten Leiter 11 die Lei-
tungsseele der Leitung 2. Die Leiter der Adern 6 bis 10
bestehen ebenso wie der Leiter des zusätzlichen Leiters
11 mit Vorteil aus Kupfer. Als Material für die Isolierungen
ist beispielsweise Polyethylen oder Polyvinylchlorid ein-
gesetzt.
[0016] Die Leitungsseele ist von einem Mantel 12 um-
geben, der mit Vorteil aus einem halogenfreien Material,
wie beispielsweise Polyurethan besteht. Die Hohlräume
zwischen dem Mantel 12 und den Adern 6 bis 10 sowie
dem Leiter 11 können durch einen Innenmantel 13 aus-
gefüllt sein, der aus einem als Füllmaterial geeigneten
Isoliermaterial besteht. Statt des Innenmantels 13 könn-
ten auch an sich bekannte Füllelemente aus geeignetem
Isoliermaterial eingesetzt werden.
[0017] Der zusätzliche Leiter 11 ist an eine eigene
Stromquelle und an ein Meßgerät angeschlossen, das
während des Betriebes der Leitung 2 den Wert seines
elektrischen Widerstandes mißt. Wenn die Widerstands-
wert sich beispielsweise durch einen Leiterbruch wesent-
lich ändert, wird an dem Signal- bzw. Anzeigegerät 5 ein
akustisches oder optisches Signal ausgelöst und/oder
es wird eine entsprechende Veränderung angezeigt. Der
zusätzliche Leiter 11 ist im dargestellten Ausführungs-
beispiel in der Leitungsseele integriert, also auch vom
Mantel 12 umgeben. Er könnte auch als gesonderter Lei-
ter außerhalb des Mantels 12 mit der Leitung 2 verbun-
den sein, solange sichergestellt ist, dass er auf der gan-
zen Länge der Leitung 2 mit derselben so fest verbunden
ist, dass er alle Bewegungen derselben mitmacht.
[0018] Wenn vor dem Ansprechen des Signal- bzw.
Anzeigegeräts 5 ein ungestörter Betrieb der mit der Lei-
tung 2 ausgerüsteten Anlage besteht, ist die Leitung 2
also voll funktionsfähig. Nach dem Ansprechen des Si-
gnal- bzw. Anzeigegeräts 5 infolge einer wesentlichen
Änderung des elektrischen Widerstandswerts des zu-
sätzlichen Leiters 11, die in der Regel einem Bruch des
Leiters 11 entspricht, kann angenommen werden, dass
in absehbarer Zeit auch zumindest ein Leiter der Adern
6 bis 10 der Leitung 2 bricht. Das würde direkt zum Ausfall

der mit der Leitung 2 betriebenen Anlage führen. Um
dieses Risiko auszuschließen und um einen längeren
Stillstand der Anlage zu vermeiden, kann der Betreiber
derselben bereits dann, wenn von dem als Sensor wir-
kenden zusätzlichen Leiter 11 das Signal- bzw. Anzei-
gegerät 5 ausgelöst wird, die Leitung 2 gegen eine neue
Leitung austauschen.
[0019] Der elektrisch leitende Querschnitt des zusätz-
lichen Leiters 11 wird mit Vorteil gleich dem Querschnitt
der Steuerader 10 gewählt, welche von allen Adern 6 bis
10 der Leitung 2 den kleinsten elektrisch leitenden Quer-
schnitt hat. Dabei wird angenommen, dass die Ader mit
dem kleinsten elektrisch leitenden Querschnitt das
schwächste Glied im Aufbau der Leitung 2 ist und dass
deren Leiter gegebenenfalls als erster bricht. Zur weite-
ren Erhöhung der Sicherheit der Aussage des Sensors
"zusätzlicher Leiter" kann die Leitung 2 - so wie bereits
erwähnt - auch mit einem zweiten zusätzlichen Leiter
ausgerüstet sein, dessen elektrisch leitender Querschnitt
größer oder auch kleiner als der des ersten zusätzlichen
Leiters 11 ist.

Patentansprüche

1. Elektrische Leitung zum Anschluß ortsveränderli-
cher elektrischer Verbraucher an eine Speisequelle,
welche eine von einem Mantel aus Isoliermaterial
umgebene Leitungsseele aufweist, in der zumindest
sowohl der Stromversorgung als auch der Datenü-
bertragung dienende, aus isolierten elektrischen Lei-
tern bestehende Adern angeordnet sind, dadurch
gekennzeichnet, dass die Leitung (2) zusätzlich
mindestens einen an eine elektrische Stromquelle
angeschlossenen, isolierten elektrischen Leiter (11)
aufweist, der mit einem den elektrischen Widerstand
desselben überwachenden Meßgerät elektrisch lei-
tend verbunden ist, an das ein Signal- bzw. Anzei-
gegerät (5) angeschlossen ist.

2. Leitung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass der zusätzliche Leiter (11) auf der ganzen
Länge der Leitung fest mit derselben verbunden ist.

3. Leitung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass der zusätzliche Leiter (11) in der Leitungs-
seele integriert ist.

4. Leitung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch
gekennzeichnet, dass der zusätzliche Leiter (11)
aus dem gleichen Material wie die Leiter der Adern
der Leitung (2) besteht.

5. Leitung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch
gekennzeichnet, dass der elektrisch leitende Quer-
schnitt des zusätzlichen Leiters (11) entsprechend
dem elektrisch leitenden Querschnitt der Ader der
Leitung (2) bemessen ist, die relativ zu den anderen
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Adern derselben den kleinsten Querschnitt aufweist.

Geänderte Patentansprüche gemäss Regel 137(2)
EPÜ.

1. Anordnung mit einer elektrischen Leitung und einer
Stromquelle, bei welcher die Leitung zum Anschluß
ortsveränderlicher elektrischer Verbraucher an die
Stromquelle dient, bei welcher die Leitung eine von
einem Mantel aus Isoliermaterial umgebene Lei-
tungsseele aufweist, in der zumindest sowohl der
Stromversorgung als auch der Datenübertragung
dienende, aus isolierten elektrischen Leitern beste-
hende Adern angeordnet sind, und welche im Be-
triebsfall einer vorgegebenen Anzahl von Bewe-
gungszyklen bzw. Biegezyklen unterworfen wird,
dadurch gekennzeichnet,

- dass die Leitung (2) zusätzlich mindestens ei-
nen an eine elektrische Stromquelle ange-
schlossenen, isolierten elektrischen Leiter (11)
aufweist, der mit einem den elektrischen Wider-
stand desselben überwachenden Meßgerät
elektrisch leitend verbunden ist, an das ein Si-
gnal- bzw. Anzeigegerät (5) angeschlossen ist,
- dass der zusätzliche Leiter (11) auf der ganzen
Länge der Leitung so mit derselben verbunden
ist, dass er alle Bewegungen derselben mit-
macht, und
- dass der zusätzliche Leiter (11) aus dem glei-
chen elektrisch leitenden Material wie die Leiter
der Adern der Leitung (2) besteht.

2. Leitung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass der zusätzliche Leiter (11) auf der ganzen
Länge der Leitung fest mit derselben verbunden ist.

3. Leitung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass der zusätzliche Leiter (11) in der Leitungs-
seele integriert ist.

4. Leitung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch
gekennzeichnet, dass der elektrisch leitende Quer-
schnitt des zusätzlichen Leiters (11) entsprechend
dem elektrisch leitenden Querschnitt der Ader der
Leitung (2) bemessen ist, die relativ zu den anderen
Adern derselben den kleinsten Querschnitt aufweist.
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